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 Veröffentlicht am 27.06.1994

Index

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

LebensmittelgutachterV §1;

LebensmittelgutachterV §3 Abs1;

LMG 1975 §50 Abs2;

Rechtssatz

Der Nachweis der in § 3 Abs 1 der LebensmittelgutachterV geforderten praktischen Tätigkeit kann nicht darin

bestehen, daß eine - inhaltlich nicht konkretisierte - "Tätigkeit in leitender Position" in einem Forschungszentrum

nachgewiesen wird.
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